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 Veröffentlicht am 23.07.1975

Norm

StGB §7 Abs2

StGB §86

Rechtssatz

Tod durch Lungenembolie ist eine nicht gänzlich außerhalb der Erfahrung liegenden Folge eines Messerstichs (hier: in

den Unterleib). Ob diese Folge häu<g eintritt, ist unerheblich. Die Voraussicht des Angeklagten brauchte sich nicht auf

die - regelmäßig nur dem Arzt bekannten - physischen Vorgänge zu erstrecken, die schließlich den Tod herbeiführen

konnten. Vielmehr genügte es, daß der Angeklagte sich den Tod des Verletzten als mögliche Folge seines Handelns,

also des wuchtigen Messerstiches in den Leib, vorstellen konnte. Das aber ist jedem Menschen mit durchschnittlicher

Intelligenz möglich.
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